
V O L L M A C H T 
 
 
Dem Rechtsanwalt  Wolfram Bocher              Zustellungen werden 
    Bergstraße 20-22              nur an den Bevoll- 
    35578 Wetzlar              mächtigten erbeten! 
    Tel.: 06441 – 211 912 
    Fax: 06441 – 212 244 
    E-Mail: mail@kanzlei-bocher.de   
___________________________________________________________________________ 
 
wird hiermit in Sachen         
  
 
wegen 
 
 
Vollmacht zur Vertretung meiner Interessen in meiner Familienangelegenheit (§§ 81, ff., 
609 ZPO) erteilt. 
 
Die Vollmacht umfasst insbesondere die Befugnis 
 
a) zur Antragstellung auf Scheidung der Ehe, in Scheidungsfolgesachen sowie sonstigen Nebenverfahren und 
zwar im Verbund und außerhalb des Verbundes, 
 
b) zum Abschluss von Vereinbarungen über Scheidungsfolgen, 
 
c) zur Antragstellung auf Auskunftserteilung über Leistungen, Anwartschaften und Aussichten einer Versorgung 
im Rahmen des Versorgungsausgleiches für mich und meinen Ehegatten sowie ggf. die Bereiterklärung ab-
zugeben. 
 
Der Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Verzicht auf Tatbestand und Entscheidungsgründe des Urteils zu erklä-
ren (§ 313 a ZPO), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen und auf Rechtsmittel, Anschlussrechtsmittel und 
den Antrag nach § 629 c ZPO zu verzichten sowie Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen. 
Der Bevollmächtigte ist berechtigt, die Vollmacht ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen. 
Es wird hiermit die Vereinbarung bestätigt, dass eingehende Zahlungen von den Bevollmächtigten zunächst zur 
Deckung ihrer Gebühren und Auslagen verwendet werden können und Kostenerstattungsansprüche an die Ge-
genpartei und die Staatskasse an die Bevollmächtigten abgetreten worden sind. 
 
Ich bestätige, dass ich vor der Mandatserteilung darauf hingewiesen wurde, dass sich in zivil- und verwaltungs-
rechtlichen Angelegenheiten die Anwaltsgebühren nach dem Gegenstandswert berechnen. 
 
Für das Mandatsverhältnis wird der oben genannte Sitz der Bevollmächtigten als Erfüllungsort und Gerichts-
stand vereinbart, letzterer falls vermögensrechtliche Ansprüche erhoben werden und der Vollmachtgeber keinen 
allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, seinen Sitz nach Auftragserteilung aus dem Geltungsbereich der ZPO 
verlegt oder der Sitz im Zeitpunkt der Klagerhebung nicht bekannt ist, sofern nicht ein ausschließlicher Gerichts-
stand begründet ist oder der Bevollmächtigte einen gesetzlichen Gerichtsstand des Auftraggebers wählt. Es gilt 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland oder nach Wahl des Bevollmächtigten bei Klageerhebung das Recht 
am Sitz des Auftraggebers. 
 
 
 
__________________, den __________________  ____________________________ 
                 (Unterschrift) 


